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Rundfunkgebühr zu Unrecht eingefordert
Hartz-IV-Bezieher zu hohen Nachzahlungen aufgefordert/Caritas: 
Rückwirkende Befreiung noch bis zum 31. Dezember möglich
Münster (cpm). Viele Bezieher von Sozialleistungen sind zu Unrecht vom Beitragsservice 
zu Nachzahlungen der Rundfunkgebühr aufgefordert worden. Bis zum 31. Dezember ist 
eine rückwirkende Befreiung noch möglich. Der Caritasverband für die Diözese Münster 
weist darauf hin, dass dafür fristgerecht ein Antrag mit entsprechenden Nachweisen ge-
stellt werden muss. Teilweise sind ausstehende Beträge von rund 400 Euro für die vergan-
genen zwei Jahre angemahnt worden. 

Nach wie vor sind auch im neuen Verfahren, das nach Haushalten unabhängig von der tat-
sächlichen Nutzung von Geräten abrechnet, Befreiungen von der Beitragsp  icht möglich. 
Sowohl Bezieher von Arbeitslosengeld II oder anderer Sozialleistungen, BAföG-Empfänger 
und Menschen mit Behinderungen können weiterhin entsprechende Anträge stellen. Wer 
zu diesem Kreis der Berechtigten gehört, lässt sich auch im Internet nachschauen. Dort 
kannder Antrag zur Befreiung ausgedruckt oder online ausgefüllt werden. 

Beigefügt werden müssen die Bewilligungsbescheide im Original oder als beglaubigte 
Kopie, so die Caritas. Möglich ist auch, sich vom Jobcenter die "Bescheinigung über den 
Leistungsbezug zur Vorlage bei dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschland.
radio" zusenden zu lassen. Sie ist zudem als letzte Seite jedem Bescheid über das Ar-
beitslosengeld II beigefügt. 

Liste der möglichen Befreiungsgründe: www.rundfunkbeitrag.de/Informationen zur Befrei-
ung von der Rundfunkbeitragsp  icht und zur Ermässigung 

Antragsformular: www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag_auf_befreiung
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